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Gliederung 

1. Ausgangssituation und Anlass 

2. Aufstellungsbeschluss zur Erhaltungssatzung 

3. Ziele der Erhaltungssatzungen nach § 172 Abs. 1 Nr.  BauGB 

4. Erkenntnisse aus der Gebietsanalyse (Auszüge) 

5. Übersicht der Erhaltungssatzungsgebiete (Entwürfe)  

6. Beispiel: Satzungstext und Begründung 

7. Beteiligungsverfahren und weiteres Vorgehen 
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Quelle Landeshauptstadt Dresden, Cardo 2015 
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Erhaltungssatzungen in 
Dresden Striesen und Blasewitz  
Folie: 4 

Ausgangssituation und Anlass 

 stadtgeschichtlich, städtebaulich, künstlerisch und architektonisch 
bedeutende Stadtteile mit hoher Qualität und Vielfalt 

 sehr gute Wohn- und Lagequalität, wertvolle Grünflächen mit 
erhaltenswerten Baumbeständen und guter Infrastruktur, gefragter 
Wohnstandort 

 Rückgang an verfügbaren Grundstücken und klassischen Baulücken 

 Neubauvorhaben: Abriss vorhandener (nicht denkmalgeschützter) 
Bestandsgebäude, max. Nachverdichtung in geringer bis mittlerer 
Gestaltqualität, einheitliche Bauträgerarchitektur 
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Rechtliche Instrumente  

− Denkmalschutzgebiet „Blasewitz/Striesen-
Nordost“ vom 9. Mai 1996, rechtskräftig am 
28. März 1997 

− Einzelkulturdenkmale, Sachgesamtheiten, 
einzelne wenige Garten-  und Naturdenkmäler 

− Landschaftsschutzgebiet „Dresdner Elbwiesen 
und –altarme“ vom 29. August 1996: erfasst 
nur den elbnahen Bereich in Blasewitz 

          Quelle: Dr. Braun & Barth, Freie Architekten Dresden  

Ausgangssituation und Anlass 
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Ausgangssituation und Anlass 

heutige rechtliche Situation  

− geringe Steuerungsmöglichkeiten: baurechtliche 
Grundlage 34 BauGB, Bewertung auf Basis der 
näheren Umgebung (höhere Ausnutzung in der 
Nachbarschaft definiert den Rahmen) 

− Fokussierung auf Baukörperstellung, überbau-
bare Grundfläche, Höhe, Stellplatznachweis 

− Abbrüche nicht denkmalgeschützter, prägender 
Gebäude können nicht verhindert werden  

 

 

Altbestand Waldparkstraße 5, Jahr 1995 

Neubau aus dem Jahr 2002  

         Quelle: Ausstellung Unser Schönes Blasewitz 

         Quelle: Stadtplanungsamt 2015 
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Ausgangssituation und Anlass 
Folgen (u. a.) 

 Veränderung der prägenden Charakteristik der Gebiete 

 Verlust der historischen Bebauung als Teil der Stadtgeschichte 

 Tendenz zur intensiveren Nutzung (Maximierung der Grund- und 
Dachflächen, Erhöhung des Unterbauungs-/Versieglungsgrades) 

 teilweise sehr einfache Architektur ohne gliedernde Elemente mit 
schlichtne Fassaden, Vernachlässigung der architektonischen Gestalt  

 Verlust der landschaftsplanerischen Vorgartengestaltung, Verringerung 
und Fehlen von Großgrün, Verzicht auf qualitätvolle Einfriedungen 
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Erhaltungssatzung H-46 

Dresden Blasewitz/Striesen-Nordost 

 

 

Aufstellungsbeschluss vom                
6. Januar 2016 nach §172 BauGB 

 

Bekanntmachung  im Dresdner 
Amtsblatt am 14. Januar 2016 
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Ziele der Erhaltungssatzungen 
Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebietes auf Grund seiner 
städtebaulichen Gestalt (§ 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB) 
 

 Zielsetzung: Erhaltung des städtebaulichen Gestaltwertes 
(Beschaffenheit aller oder bestimmter Anlagen) 

 Gebäude allein oder zusammen prägen das Ortsbild, die Stadtgestalt 
oder das Landschaftsbild als städtebauliches Ensemble 

 

Möglichkeiten für bauliche Veränderungen und Anpassungen weiterhin 
gewährleistet 
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Ziele der Erhaltungssatzungen 
Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebietes auf Grund seiner 
städtebaulichen Gestalt (§ 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB) 
 

 aber: einzelfallbezogene Überprüfung der Erhaltungswürdigkeit von 
Gebäuden bzw. des Einfügens eines Neubaus unter Beachtung der 
prägenden Gestaltmerkmale  

 Abbruch, Änderung, Nutzungsänderung oder Errichtung baulicher 
Anlagen bedürfen einer zusätzlichen Genehmigung (Versagung 
möglich) 

 denkmalrechtlichen Instrumente erfahren keine Einschränkungen 
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Erhaltungssatzungen in 
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         Quelle: Gerhard Otto, Luftbildvertrieb 
Niederwillingen, März 2015 

Erkenntnisse aus der Gebietsanalyse (Auszüge) 
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Erkenntnisse aus der Gebietsanalyse (Auszüge) 
Vorgehensweise 

− Beauftragung der Architektengemeinschaft Dr. Braun & Barth, 
Dresden mit der Untersuchung des Gesamtgebietes 

− Größe des Untersuchungsraumes: ca. 360 ha, Erfassung und 
Dokumentation von etwa 1.970 Hauptgebäuden 

− Analyse und Herleitung der geschichtlichen Gebietsentwicklung  

− Abgleich mit den historischen Bauvorschriften und Regularien, 
Abstimmung mit der Denkmalpflege 

− Herausarbeiten der noch vorhandenen prägenden städtebaulichen 
Gestaltmerkmale 
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Ortsgesetz Vorstadt Striesen aus dem Jahr 1899 
Regelungen zur Stellung des Vordergebäudes auf dem Grundstück 

Bauflucht beispielhaft am Quartier Eisenacher Straße/ 
Pohlandstraße/Niederwaldstraße/Ermelstraße 
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Schwarzplan 
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Grundfläche der Gebäude 
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Verhältnis der bebauten zur unbebauten Fläche (ohne Nebengebäude)  
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Erkenntnisse aus der Gebietsanalyse und inhaltlichen 
Ausarbeitung der Erhaltungssatzungen (Entwürfe) 

 Gliederung in unterschiedliche Teilgebiete mit jeweils eigenständigen 
städtebaulichen Qualitäten und Eigenarten notwendig 

 prägende Gebiets- und Gestaltmerkmale verzahnen sich (d. h. sie enden 
nicht an den Gemarkungsgrenzen) 

 Erweiterung des Geltungsbereichs (z. B. Bebauung Bergmannstraße Ost 
zwischen Wormser Straße und Eilenburger Straße, Augsburger Straße bis 
Spenerstraße) 

 Herausnahme von Bereichen (u. a. Bebauung Schillerplatz, Heinrich-
Schütz-Straße, Schubertstraße oder Händelallee Ost)  
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Städtebauliche Abgrenzungsmerkmale für die  
Erhaltungssatzungsentwürfe 

 die Bauweise, das Verhältnis bebauter zu unbebauter Fläche 

 die Gebäudestellung auf dem Grundstück 

 Kubatur und Gliederung der Baukörper, die Traufhöhe 

 die Vorgärten und Einfriedungen 

 die Lage der untergeordneten baulichen Anlagen und Stellplätze 

 Grundzüge der Fassadengestaltung 

 die Dächer und Dachaufbauten 

 die Gestaltung des öffentlichen Raumes 
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Beispiel: Dresden Striesen-Nordost 
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Erkenntnisse aus der Gebietsanalyse und inhaltlichen 
Ausarbeitung der Erhaltungssatzungen (Entwürfe) 

Fünf eigenständige Satzungsgebiete 

 Erhaltungssatzung H 46 A Dresden-Striesen Nordost 

 Erhaltungssatzung H 46 B Dresden-Blasewitz Süd 

 Erhaltungssatzung H 46 C Dresden-Blasewitz Waldparkanlage bis 
Schillerplatz 

 Erhaltungssatzung H 46 D Dresden-Blasewitz Goetheallee/Käthe-
Kollwitz-Ufer 

 Erhaltungssatzung H 46 E Dresden-Blasewitz Ost 
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Übersicht der Erhaltungssatzungsgebiete (Entwurf) 
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Erhaltungssatzung H 46 A Dresden-Striesen Nordost (Entwurf) 

Übersichtsplan 
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Erhaltungssatzung H 46 B Dresden-Blasewitz Süd (Entwurf) 

Übersichtsplan 
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Erhaltungssatzung H 46 C Dresden-Blasewitz  
Waldparkanlage bis Schillerplatz (Entwurf) 

Übersichtsplan 
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Erhaltungssatzung H 46 E Dresden-Blasewitz Ost (Entwurf) 

Übersichtsplan 
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Satzungstext (Entwurf) 
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Begründung (Entwurf) 
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1. Öffentliche Informationsveranstaltung  
 (Einladung Ortsbeirat Blasewitz und Mitglieder des ASBV) 

 am Dienstag, den 23. August 2016, um 18:00 Uhr,  in der Aula des 
Martin-Andersen-Nexö-Gymnasiums, Haydnstraße 49, 01309 Dresden 

 

2. Beteiligungsverfahren als öffentliche Auslegung der Erhaltungs-
satzungen (Entwürfe) mit den jeweiligen Begründungen sowie Analyse 
für das Stadtgebiet „Blasewitz/Striesen-Nordost“ (Stand: Mai 2016) im 
Zeitraum vom 22. August bis einschließlich 23. September 2016  

 

 

 

Beteiligungsverfahren 
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Weiteres Vorgehen 

         Quelle: Gerhard Otto, Luftbildvertrieb Niederwillingen, März 2015 

3. Auswertung und Abwägung der 
vorgetragenen Anregungen und Bedenken  

4. Einbringen der Sitzungsvorlagen für alle 
Erhaltungssatzungen H 46 A bis E in die 
Gremien  

5. Bekanntmachung im Dresdner Amtsblatt  

6. ggf. Überlegungen zu weiteren Steuerungs- 
und Planungsinstrumenten 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Konsequenzen einer Erhaltungssatzung 

 grundgesetzlich geschützte Recht des Eigentums (Art. 14 GG) sowie 
dessen Sozialbindung (sog. „Opfergrenze“) besteht weiterhin 
 

 Erlass einer Erhaltungssatzung stellt noch keinen belastenden Eingriff 
dar (Einzelfallprüfung, Vollzug maßgeblich) 
 

 Versagung gemäß §173 Abs. 3 BauGB, wenn Vorhaben allein oder im 
Zusammenhang das Ortsbild, die Stadtgestalt oder Landschaftsbild prägt 
oder diese von städtebaulicher, geschichtlicher oder künstlerischer 
Bedeutung sind (Mitwirkung) 
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 Umstand, dass durch Abbruch und Neubau geringere Kosten entstehen, 
begründen keine Unzumutbarkeit 

 Beachtung, dass die bauliche Anlage ggf. auch in anderer zulässiger Art 
und Weise genutzt werden können 

 Übernahme-/Entschädigungsansprüche entstehen erst, wenn Versagung 
zur wirtschaftlichen Unzumutbarkeit für den Bauherren führen (i. d. R. 
Kosten zum Erhalt und Bewirtschaftung übersteigen die Erträge oder den 
Nutzwert, persönliche Verhältnisse sowie unterlassene Erhaltungs-/ 
Unterhaltungskosten bleiben außer Betracht, Berücksichtigung von 
staatlichen, kommunalen Zuschüssen bzw. Steuervergünstigungen) 

 

 

 

 

 

Konsequenzen einer Erhaltungssatzung 
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 Prüfung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit – objektbezogene 
Beurteilung, Bauzustandsgutachten (Auslegung der Zumutbarkeits-
prüfung i. d. R. auf 10-Jahreszeitraum, Erträge aus dem Objekt selbst 
müssen zur Erhaltung mitgenutzt werden) 

 Durch eine spätere Genehmigung, welche die Erhaltungsziele beachtet, 
kann die Wirkung einer vorher erteilten Versagung sowie eines 
Übernahmeanspruches wieder entfallen. 

 Entschädigung (§40 ff., §173 BauGB): Gemeinde erwirbt das 
Grundstück zum Verkehrswert; keine Geldentschädigung für 
„wirtschaftliche Nachteile“ oder später eintretenden Werterhöhungen 

 

 

 

 

Konsequenzen einer Erhaltungssatzung 
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